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Dringlicht Ano@~,~ngdel Obetbb~berm~i~tetf 1tlm. Art~<37 Abs~·a GO 
:_:·.··' .· .. ·'::'_;.::·: .·' . .., ... >. <'''".: > , ••• ·.··'.: • ' 

slkföi,g ~·~~ll!$h...,_~ ~m~W12 (o~iie beWe!lnchios~ermog.iß~GwG) 
hier: Mitteli1bertragung von 2013 nach 2014 · . . 

L Gemäß § 21 i:Y·m· §§.~~und 83 ~ol1'1mHV~Dt)ppik wird _die Übertragung der in den 
beiliegenden -IJber~iehtenaufgefOhrten ne!J~n Haushaltsreste in Höhe von 

1. stidt~cher.&usbalt 
' . : ' . 

ä}. •.Aufwendung"en (Ergebhi~hau$halt)· 
' ' ' ,, 

6) Auszahlungen konsumti\1 (Finiu1zhausnctu.u~ha~) · 
Auszahlungen investiv {Finanzhaushatt)·. 

. . . 

2. . stltti.lng~Shatl.shart 

a) AutWendum~en {~rgebniahaushalt) · 

b) Auszahlungert (Fiilanzhaushalt) 

,vdfl1 Hat1$haltllj~hr 2QJ 3 in da$ HaushaltSjaf1r 2014 genehmigt. 
Im Ubtlgen werdt\m dieMittel eingezogen. 

' - . ' 

17.084;560,74 € 

17;084.560,74€ 
254.776.590,81 € 

0€ 

0€ 

Die Obertn~genen HaushaltsreSte erhöhertc:Ue Aausha~tsermäChtigun~en des Haushafts
Jahres 2014.-Um weitere Verzögerurngen-bei der Verwendung der gebildeten Haushaltsreste 
zu vermeiden, müssen die vorgenanrnten Mittelubertragungen mit drirnglicher Anordnung 
verrü~twerden. 

Na.ch,.Art.7t Abs. 3-GO gilt die {nicht im Jahr 2013 in Anspruch, genommene) Krediter
mächtigung des+taushaltsjahres 2Qt3zumindest bis,zum EndedesJahres 2014 weiter. 
.Dies .. ~übertragene'~ .K.reditermächtigurng. hat .eih Volumen_ von 80,000.000 € (zahlungs-
wi sam). . . . 

zur vveiteren Veranlassung {AuflageJm Stadtrat) 

Nürnberg, 27.11.2014 
Der Oberburgermeister 

L •. 
~~~ 

(Dr.--MalyJ 



Dringliche Anordnung des Oberbürgermeisters gem. Art. 37 Abs. 3 GO 

Bildung von konsumtiven Haushaltsresten und des beweglichen Vermögens/GWGs) 
hier: Mittelübertragung von 2013 nach 2014 

I. Gemäß§ 21 i.V.m. §§ 82 und 83 KommHV-Doppik wird die Übertragung der in den 
beiliegenden Übersichten aufgeführten neuen Haushaltsreste in Höhe von 

1. Städtischer Haushalt 

a) ALJ'IVIIendungen (Ergebnishaushalt) 

b) Auszahlungen konsumtiv (Finanzhaushausha!t) 
Auszahlungen investiv (Finanzhaushalt) 

2. Stiftungshaushaft 

a} Aufwendungen (Ergebnishaushalt) 

b) Auszahlungen (Finanzhaushalt) 

vom Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 genehmigt. 
Im Übrigen werden die Mittel eingezogen. 

3.233.920,00 € 

3.233.920,00 € 
2.411 .228,04 € 

0 € 

0 € 

Die übertragenen Haushaltsreste erhöhen die Haushaltsermächtigungen des Haushalts
jahres 2014. Um weitere Verzögerungen bei der Verwendung der gebildeten Haushaltsreste 
zu vermeiden, müssen die vorgenannten Mittelübertragungen mit dringlicher Anordnung 
verfügt werden. 

Nach Art. 71 Abs. 3 GO gilt die (nicht im Jahr 2013 in Anspruch genommene) Krediter
mächtigung des Haushaltsjahres 2013 zumindest bis zum Ende des Jahres 2014 weiter. 
Diese ,.übertragene" Kreditermächtigung hat ein Volumen von 80.000.000 € (zahlungs
wirksam). 

II. Ref. U zur weiteren Veranlassung (Auflage im Stadtrat) 

Nürnberg, 17.12.2014 
Der Oberbürgermeister 

(Dr. Maly} 
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